
Recht

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Band (Jahr): 102 (2015)

Heft 1-2: Architektur für Kinder = Architecture pour enfants = Architecture
for children

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Recht

Haftung für
Kostenprognosen?

Präzisierung der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung

Die Haftung des Architekten bei

Überschreitung seiner Kostenangaben

war bereits Thema vor acht Jahren in
der Ausgabe 1/2-2007. In dem dort
besprochenen Fall hatte es eine Archi-
tektin unterlassen, ihre Baukostenzu-

sammenstellung mit einem Genauig-
keitsgrad zu versehen, worauf das

Bundesgericht ihr keine Abweichung
zugestand und ein Urteil der Vorin-
stanz bestätigte, das sie für die aufge-

tretenen Kostenüberschreitungen
haftbar machte, (BGer 4C.424/2004):
«Auch keine Information kann eine

Information sein», so die Begrün-
dung, «nämlich diejenige, dass der
Bauherr nicht mit Mehrkosten zu
rechnen habe. Unterlässt der Archi-
tekt eine Aufklärung über Kostend-
siken, insbesondere über die Unge-
nauigkeit seiner Kostenprognosen,
erweckt er grundsätzlich den Ein-
druck und damit das Vertrauen des

Bauherrn, besondere Risiken bestün-
den nicht.»

Wann haftet der Architekt?
In einem neueren Entscheid

(BGer 4A.271/2013) fasst das Bundes-

gericht seine bisherige Rechtspre-
chung zusammen und präzisiert dabei
das vorgenannte Urteil. Dabei betont

es, dass das Fehlen eines Genauig-
keitsgrades nicht automatisch eine

Haftung des Architekten für Kosten-

Überschreitungen auslöst: Wie dies

schon bis anhin der Fall war, muss ein
Architekt dem Bauherrn auch ohne
besondere Vereinbarung oder entspre-
chende Aufforderung eine Kostenbe-

rechnung aushändigen und ihn über
die voraussichtlichen Kosten orientie-
ren. In diesem Zusammenhang hat er
ihn gemäss konstanter bundesgericht-
licher Rechtsprechung auch über den

Genauigkeitsgrad seiner Kostenpro-
gnosen zu informieren. Unterlässt er
dies, muss — so das Bundesgericht —

im Einzelfall festgestellt werden, ob
sich der Bauherr auf die Angaben des

Architekten verlassen durfte.
Bei der Beurteilung des Einzel-

falls geht das Bundesgericht heute

grundsätzlich davon aus, dass nach

allgemeiner Übung durchaus eine

Toleranzgrenze angenommen wer-
den darf, auch wenn eine Angabe

zum Genauigkeitsgrad fehlt. Es be-

tont in diesem Zusammenhang
auch, dass sich der Bauherr die üb-
liehen, das heisst ihm bekannten
Risiken anrechnen lassen muss.
Dieser Grundsatz gilt allerdings
nicht absolut. Wenn der Bauherr
dem Architekten etwa vorgängig die
Grenzen seiner finanziellen Mög-
lichkeiten kommuniziert (wie dies

im vorgenannten Entscheid der Fall

gewesen war) oder mündlich keine
oder nur kleinere Abweichungen
zugesichert hat, dann ist die Tole-

ranzgrenze gemäss Bundesgericht
entsprechend zu korrigieren bzw.
aufzuheben.

Genauigkeitsfaktor ist relevant
Im vorliegenden Fall ging das

Bundesgericht davon aus, dass die
Bauherrschaft von der Grobkosten-
Schätzung, die ausdrücklich als sol-
che bezeichnet worden war, keine
absolute Genauigkeit erwarten
durfte. Auch hatten die Bauherren
dem Architekten weder eine Kosten-
limite vorgegeben, noch ihn vorgän-
gig über die Grenzen ihrer finanziel-
len Verhältnisse aufgeklärt und
schliesslich hatten sie nach Vorliegen
der detaillierten, viel höheren Kos-

tenschätzung zunächst gezögert, das

Projekt einzustellen. Aufgrund all
dieser Erwägungen erachtete das

Bundesgericht die Abweichung von
gut 19 Prozent zwischen Grobkosten-

Schätzung und detailliertem Kosten-

Voranschlag in diesem Stadium als

tolerierbar und wies die Beschwerde

der Bauherren ab.

Auch im Licht dieses für die Archi-
tekten etwas vorteilhafteren Urteils
empfiehlt es sich für die Planer, ihre

Kostenangaben mit einem Genauig-
keitsfaktor zu versehen. Für die Bau-
herren bedeutet der Entscheid demge-
genüber, dass sie sich vom Architekten
bereits bei Vertragsabschluss eine Bau-

Summengarantie geben lassen sollten,

wenn sie das Risiko einer Kostenüber-

schreitung ausschliessen wollen. Oder
aber sie setzen eine Kostenlimite fest,
das heisst sie weisen den Architekten

an, dass die Kosten des realisierten Pro-

jektes eine bestimmte Summe nicht
überschreiten dürfen. Dies zwingt den
Planer dazu, die Arbeiten sofort einzu-
stellen und den Bauherrn zu informie-

ren, sobald Zweifel bestehen, ob die
Kostenlimite eingehalten werden
kann. Tut er dies nicht, droht er für die

Mehrkosten schadenersatzpflichtig
zu werden (BGer 4C.424/2004).

— /Ät/'f/Zf Vogï,
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